
Als Gewerbetreibender im Handwerk sind Sie verpflichtet, sich in die 
Handwerksrolle bzw. in das Verzeichnis der zulassungsfreien Hand-
werke sowie handwerksähnlichen Gewerbe eintragen zu lassen. 
Hierfür ist ein eigenständiger Antrag notwendig, den Sie auf der 
Website Ihrer Handwerkskammer finden.

2. So steht’s im  
Handwerksrecht 





Ein zulassungspflichtiges Handwerk dürfen Sie selbstständig ausüben, 
wenn Sie eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
1.	 Sie haben selbst die Meisterprüfung in dem Beruf abgelegt, den Sie aus-

üben wollen, oder eine vergleichbare Qualifikation. Gründer mit einem 
Techniker-, Industriemeister- oder Hochschulabschluss können mit einem 
zulassungspflichtigen Handwerk in die Handwerksrolle eingetragen wer-
den, sofern es dem Studien- oder dem Schulschwerpunkt ihrer Prüfung 
entspricht. Ein Praxisnachweis ist nicht mehr erforderlich.

Die Handwerksordnung unterscheidet zwischen zulassungspflichtigen
und zulassungsfreien Handwerken (Anlage A) sowie handwerksähnlichen
Gewerben (Anlage B).
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	■ Augenoptiker
	■ Bäcker
	■ Behälter- und Apparatebauer
	■ Boots- und Schiffbauer
	■ Böttcher
	■ Brunnenbauer
	■ Büchsenmacher
	■ Chirurgiemechaniker
	■ Dachdecker
	■ Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und 

Holzspielzeugmacher
	■ Elektromaschinenbauer
	■ Elektrotechniker
	■ Estrichleger
	■ Feinwerkmechaniker
	■ Fleischer
	■ Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
	■ Friseure
	■ Gerüstbauer
	■ Glasbläser und Glasapparatebauer
	■ Glaser
	■ Glasveredler
	■ Hörakustiker
	■ Informationstechniker
	■ Installateur und Heizungsbauer
	■ Kälteanlagenbauer
	■ Karosserie- und Fahrzeugbauer
	■ Klempner

	■ Konditoren
	■ Kraftfahrzeugtechniker
	■ Land- und Baumaschinenmechatroniker
	■ Maler und Lackierer
	■ Maurer und Betonbauer
	■ Mechaniker für Reifen- und Vulkanisa- 

tionstechnik
	■ Metallbauer
	■ Ofen- und Luftheizungsbauer
	■ Orgel- und Harmoniumbauer
	■ Orthopädieschuhmacher
	■ Orthopädietechniker
	■ Parkettleger
	■ Raumausstatter
	■ Rollladen- und Sonnenschutztechniker
	■ Schilder- und Lichtreklamehersteller
	■ Schornsteinfeger
	■ Seiler
	■ Steinmetzen und Steinbildhauer
	■ Straßenbauer
	■ Stuckateure
	■ Tischler
	■ Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer
	■ Werkstein- und Terrazzohersteller
	■ Zahntechniker
	■ Zimmerer
	■ Zweiradmechaniker

Zulassungspflichtige Handwerke nach Anlage A  
der Handwerksordnung:
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Tipp
Kontaktieren Sie Ihre zuständige
Handwerkskammer unbedingt
rechtzeitig, um Ihre Eintragungs-
voraussetzungen und -möglich-
keiten zu prüfen! Klären Sie die
Kosten im Vorfeld ab. Zuständig
ist die Handwerkskammer, in
deren Bezirk Sie Ihren Betrieb
anmelden werden.

2.	 Sie sind ein qualifizierter Geselle (sog. „Altgesellenregelung“). Dazu zäh-
len Sie, wenn Sie nach bestandener Gesellenprüfung eine Tätigkeit von 
mindestens sechs Jahren, davon vier Jahre in leitender Stellung, nach-
weisen können. Die Tätigkeit muss dem Handwerk der Gesellenprüfung 
entsprechen. Diese Gesellenregelung gilt nicht für das Schornsteinfeger-, 
Augenoptiker-, Hörakustiker-, Orthopädietechniker-, Orthopädieschuh-
macher- und Zahntechnikerhandwerk.  
Leitend heißt, dass Sie während der geforderten vier Jahre eigene Ent-
scheidungsbefugnisse im Betrieb oder einem wesentlichen Betriebsteil 
hatten. Wichtig ist auch, dass diese leitende Tätigkeit mit betriebswirt-
schaftlichen, kaufmännischen und rechtlichen Aufgaben verbunden war. 
Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie sich in diesem Bereich even-
tuell noch qualifizieren. Die leitende Tätigkeit ist durch entsprechende 
Nachweise (z. B. Zeugnisse, Arbeitsverträge, Stellenbeschreibung etc.) zu 
bestätigen.

3.	 Sie erhalten eine Ausnahmebewilligung. Den Antrag müssen Sie bei Ihrer 
zuständigen Handwerkskammer stellen. Die Ausnahmebewilligung kann 
unter Auflagen und Bedingungen oder befristet erteilt werden. In der 
Regel sind Kenntnisprüfungen abzulegen. Dies ist individuell zu prüfen. 
Die Gesellenprüfung im entsprechenden Handwerk muss in der Regel 
vorliegen.

4.	Sie beschäftigen einen Betriebsleiter. Diese Person muss eine der oben 
genannten Qualifikationen besitzen und in die Handwerksrolle einge-
tragen werden. Dieser Betriebsleiter muss in einem sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis mit einem bestimmten Beschäfti-
gungsumfang stehen.

5.	 Sie gründen eine Personengesellschaft. Sie möchten sich zusammen mit 
einem Partner selbstständig machen. Die Eintragungsvoraussetzungen 
werden erfüllt, wenn mindestens einer der Partner die erforderliche 
Qualifikation besitzt oder wenn Sie einen Betriebsleiter beschäftigen. 
Geeignete Personengesellschaften sind vor allem die Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts (GbR), die Kommanditgesellschaft (KG) und die Offe-
ne Handelsgesellschaft (OHG). Besondere Vorsicht ist geboten, falls Sie 
sich an einer bestehenden Personengesellschaft beteiligen. Dies könnte 
negative handwerksrechtliche Auswirkungen haben.

6.	Sie gründen eine Kapitalgesellschaft. Entscheiden Sie sich für die Rechts-
form der juristischen Person (GmbH, Unternehmergesellschaft), so müs-
sen Sie der Handwerkskammer einen Betriebsleiter benennen, der für die 
technische und fachliche Leitung des Betriebes verantwortlich ist. Diese 
Person muss dann eine der genannten Qualifikationen erfüllen.
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	■ Bestatter
	■ Bogenmacher
	■ Brauer und Mälzer
	■ Buchbinder
	■ Edelsteinschleifer und-graveure
	■ Feinoptiker
	■ Fotografen
	■ Galvaniseure
	■ Gebäudereiniger
	■ Geigenbauer
	■ Glas- und Porzellanmaler
	■ Gold- und Silberschmiede
	■ Graveure
	■ Handzuginstrumentenmacher
	■ Holz- und Bautenschützer 

(Mauerschutz und Holzimprägnierung 
in Gebäuden)

	■ Holzbildhauer
	■ Holzblasinstrumentenmacher
	■ Keramiker
	■ Klavier- und Cembalobauer
	■ Korb- und Flechtwerkgestalter

	■ Kosmetiker
	■ Kürschner
	■ Maßschneider
	■ Metall- und Glockengießer
	■ Metallbildner
	■ Metallblasinstrumentenmacher
	■ Modellbauer
	■ Modisten
	■ Müller
	■ Präzisionswerkzeugmechaniker
	■ Print- und Medientechnologen
	■ Sattler und Feintäschner
	■ Schuhmacher
	■ Segelmacher
	■ Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, 

Posamentierer, Stricker)
	■ Textilreiniger
	■ Uhrmacher
	■ Vergolder
	■ Wachszieher
	■ Weinküfer
	■ Zupfinstrumentenmacher

Die in der Anlage B Abschnitt 1 verzeichneten zulassungsfreien 
Gewerke sind:

Zulassungsfreie Berufe nach Anlage B1

Die Anlage B der Handwerksordnung ist geteilt. Im Abschnitt 1 sind die 
Handwerke aufgeführt, bei denen der Meisterbrief nicht mehr die Voraus-
setzung für die Selbstständigkeit ist. Bei den B1-Berufen bleibt der Meister-
brief weiterhin Gütesiegel und steht für Qualität und Vertrauen.

Zuletzt aktualisiert: August 2021
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	■ Änderungsschneider
	■ Appreteure, Dekateure
	■ Asphaltierer (ohne Straßenbau)
	■ Ausführung einfacher Schuh-

reparaturen
	■ Bautentrocknungsgewerbe
	■ Betonbohrer und -schneider
	■ Bodenleger
	■ Bügelanstalten für Herren-

Oberbekleidung
	■ Bürsten- und Pinselmacher
	■ Daubenhauer
	■ Dekorationsnäher (ohne 

Schaufensterdekoration)
	■ Einbau von genormten  

Baufertigteilen (zum Beispiel 
Fenster, Türen, Zargen, Regale)

	■ Eisenflechter
	■ Fahrzeugverwerter
	■ Fleckteppichhersteller
	■ Fleischzerleger, Ausbeiner
	■ Fuger (im Hochbau)
	■ Gerber

	■ Getränkeleitungsreiniger
	■ Handschuhmacher
	■ Herstellung von Drahtgestel-

len für Dekorationszwecke in 
Sonderanfertigung

	■ Holzblockmacher
	■ Holzleitermacher  

(Sonderanfertigung)
	■ Holzreifenmacher
	■ Holzschindelmacher
	■ Holzschuhmacher
	■ Innerei-Fleischer (Kuttler)
	■ Kabelverleger im Hochbau 

(ohne Anschlussarbeiten)
	■ Klavierstimmer
	■ Kunststopfer
	■ Lampenschirmhersteller 

(Sonderanfertigung)
	■ Maskenbildner
	■ Metallsägen-Schärfer
	■ Metallschleifer und Metall-

polierer
	■ Muldenhauer

	■ Plisseebrenner
	■ Rammgewerbe (Einrammen 

von Pfählen im Wasserbau)
	■ Requisiteure
	■ Rohr- und Kanalreiniger
	■ Schirmmacher
	■ Schlagzeugmacher
	■ Schnellreiniger
	■ Speiseeishersteller  

(mit Vertrieb von Speiseeis mit 
üblichem Zubehör)

	■ Steindrucker
	■ Stoffmaler
	■ Tankschutzbetriebe  

(Korrosionsschutz von Öltanks 
für Feuerungsanlagen ohne 
chemische Verfahren)

	■ Teppichreiniger
	■ Textil-Handdrucker
	■ Theater- und Ausstattungs-

maler
	■ Theaterkostümnäher
	■ Theaterplastiker

Die in Anlage B Abschnitt 2 verzeichneten Gewerke sind:

Handwerksähnliche Berufe nach Anlage B2

Die bisherigen handwerksähnlichen Gewerbe sind in Anlage B Abschnitt 2
der Handwerksordnung enthalten. Auch hier ist kein Qualifikationsnach-
weis für die Ausübung erforderlich.

Zuletzt aktualisiert: August 2021
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